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Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 

 

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet: 

 "TUI AG" 

 

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin und Hannover. 

 

 

§ 2 

 

(1) Die Dauer der Gesellschaft ist nicht auf eine bestimmte Zeit beschränkt. 

 

(2) Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September des 

folgenden Jahres. 

 

 

§ 3 

 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die gewerbliche Betätigung in der Touristik 

(einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen und 

Projektentwicklungen), die Beteiligung an Unternehmen der Reiseveranstal-

tung, des gewerblichen Luftverkehrs, der Passagierschifffahrt, des Hotelge-

werbes, des Freizeitbereichs sowie an Reisebüros und durch sonstige Dienst-

leistungen und zwar in eigenen oder in Betrieben von Beteiligungsgesellschaf-

ten sowie die Zusammenfassung von Beteiligungsgesellschaften unter einheit-

licher Leitung. 
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(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zum 

Erreichen des Geschäftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen, insbe-

sondere andere Unternehmen zu errichten, zu erwerben oder sich daran zu 

beteiligen sowie ihre Betriebe ganz oder teilweise solchen Unternehmen zu 

überlassen oder in sie einzubringen, Zweigniederlassungen im In- und Aus-

land zu errichten sowie Interessen-Gemeinschaftsverträge und Unterneh-

mensverträge abzuschließen. 

 

§ 4 

 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 1.785.205.853,00 (in Worten: 

EURO einemilliarde siebenhundertfünfundachtzigmillionen zweihundertfünftau-

send achthundertdreiundfünfzig). 

 

(2) Das Grundkapital ist zerlegt in 1.785.205.853 Stückaktien (Aktien). 

 

(3) Die Aktien lauten auf Namen. 

 

(4) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats zur Ausgabe von 

Mitarbeiteraktien das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 12. Februar 2023 

durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Aktien gegen Bareinlagen ein-

mal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 22.258.529,00 (in Worten: EURO 

zweiundzwanzig Millionen zweihundertachtundfünfzigtausend-fünfhundertneun-

undzwanzig) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018) und über den Inhalt der Ak-

tien und die Bedingungen der Aktienausgabe zu entscheiden. Das Bezugsrecht 

der Aktionäre ist ausgeschlossen, um die aus dem genehmigten Kapital geschaf-

fenen Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft und ihrer Konzerngesellschaften 

ausgeben zu können. Die neuen Aktien können dabei auch an ein geeignetes 

Kreditinstitut ausgegeben werden, welches die Aktien mit der Verpflichtung über-

nimmt, sie ausschließlich an die hiernach begünstigten Personen weiterzugeben. 

Die Anzahl der so unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien darf 

2 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. 
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(5) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital 

der Gesellschaft bis zum 7. Februar 2027 durch Ausgabe neuer, auf den Namen 

lautender Aktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, jedoch insgesamt 

höchstens um 162.291.441,00 € (in Worten: EURO einhundertzweiundsechzig 

Millionen zweihunderteinundneunzigtausendvierhunderteinundvierzig) zu erhö-

hen (Genehmigtes Kapital 2022/I). Dabei ist den Aktionären grundsätzlich ein Be-

zugsrecht einzuräumen. Die Aktien können auch von einem oder mehreren  

Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 

zum Bezug anzubieten. Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen, wenn der Ausgabebetrag der 

neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Aus-

stattung nicht wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der neuen Aktien, die auf-

grund dieser Ermächtigung ausgegeben werden, darf zusammen mit den Aktien, 

die aufgrund einer Ermächtigung zur Veräußerung nach §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 

Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG seit der Beschlussfassung der Hauptversamm-

lung über diese Ermächtigung am 8. Februar 2022 („Beschlusszeitpunkt“) bis 

zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung ausgegeben oder veräußert werden, die in 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG vorgesehene Grenze von 10 % des Grundkapitals zum 

Beschlusszeitpunkt oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der 

Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigen. Auf 

diese Begrenzung sind darüber hinaus Aktien anzurechnen, die aufgrund von 

Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs-

pflichten ausgegeben werden bzw. auszugeben sind, soweit diese Schuldver-

schreibungen seit dem Beschlusszeitpunkt bis zum Zeitpunkt der Ausnutzung 

dieser Ermächtigung entsprechend der Vorschrift des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

emittiert worden sind. Jedoch darf der auf neue Aktien, für die das Bezugsrecht 

aufgrund dieser Ermächtigungen ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende 

anteilige Betrag am Grundkapital zusammen mit dem anteiligen Betrag am 

Grundkapital, der auf eigene Aktien oder auf neue Aktien aus genehmigtem  

Kapital entfällt oder auf den sich Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. -pflichten 

aus Schuldverschreibungen beziehen, die nach Beginn des 8. Februar 2022  

unter Bezugsrechtsausschluss veräußert bzw. ausgegeben worden sind, 10 % 

des Grundkapitals nicht überschreiten; maßgeblich ist entweder das zum  
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8. Februar 2022 oder das zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhan-

dene Grundkapital, je nachdem zu welchem dieser Zeitpunkte der Grundkapital-

betrag am geringsten ist. Bei der Berechnung der vorgenannten 10 % werden 

Aktien nicht berücksichtigt, die Gläubigern der Schuldverschreibungen aufgrund 

des Verwässerungsschutzes (z.B. bei Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht  

während der Laufzeit der Schuldverschreibungen nach Ausgabe der Schuldver-

schreibungen) gemäß den Bedingungen der Schuldverschreibungen zu gewäh-

ren sind. Der Vorstand darf ferner mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-

recht der Aktionäre wegen Spitzenbeträgen ausschließen. Der Vorstand ist er-

mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapi-

talerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. 

 

(6) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 150.000.000,00 (in Worten: EURO einhun-

dertfünfzig Millionen) durch Ausgabe von bis zu 58.674.900 neuen, auf den Na-

men lautenden Aktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres 

ihrer Ausgabe bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016). Die bedingte Kapitaler-

höhung wird nur insoweit durchgeführt, als die Inhaber bzw. Gläubiger von 

Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten 

oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) 

mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. -pflichten, die die TUI AG oder deren 

Konzernunternehmen aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptver-

sammlung vom 9. Februar 2016 bis zum 8. Februar 2021 (einschließlich) gegen 

bar ausgegeben haben, ihre Wandlungs- oder Optionsrechte ausüben oder so-

weit Wandlungs- bzw. Optionspflichten aus solchen Schuldverschreibungen er-

füllt werden und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt 

werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die 

weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzu-

setzen. 
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(7) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital 

der Gesellschaft bis zum 7. Februar 2027 einschließlich durch Ausgabe neuer, 

auf den Namen lautender Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder 

mehrmals, jedoch insgesamt höchstens um 626.907.236,00 € (in Worten: EURO 

sechshundertsechsundzwanzig Millionen neunhundertsiebentausendzweihun-

dertsechsunddreißig) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022/II). Dabei ist den 

Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Das Bezugsrecht kann 

auch mittelbar gewährt werden, indem die Aktien von einem oder mehreren  

Kreditinstituten bzw. diesen nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichstehenden Un-

ternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum 

Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in dem Umfang auszuschließen, in dem 

dies erforderlich ist, um Inhabern von durch die TUI AG oder ihre Tochtergesell-

schaften ausgegebenen oder noch auszugebenden Schuldverschreibungen mit 

Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht einzuräumen, 

wie es ihnen nach Ausübung des Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. nach Er-

füllung von Wandlungs- bzw. Optionspflichten zustehen würde. Ferner können 

Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgenommen werden. Darüber 

hinaus kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 

der Aktionäre ausschließen, soweit die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen 

zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, von Beteiligun-

gen an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen (einschließlich 

Forderungen) erfolgt. Jedoch darf der auf neue Aktien, für die das Bezugsrecht 

aufgrund dieser Ermächtigungen ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende 

anteilige Betrag am Grundkapital zusammen mit dem anteiligen Betrag am 

Grundkapital, der auf eigene Aktien oder auf neue Aktien aus genehmigtem Kapi-

tal entfällt oder auf den sich Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. -pflichten aus 

Schuldverschreibungen beziehen, die nach Beginn des 8. Februar 2022 unter 

Bezugsrechtsausschluss veräußert bzw. ausgegeben worden sind, 10 % des 

Grundkapitals nicht überschreiten; maßgeblich ist entweder das zum  

8. Februar 2022 oder das zum Zeitpunkt der Ausgabe bzw. Veräußerung der 

neuen Aktien vorhandene Grundkapital, je nachdem, zu welchem dieser Zeit-

punkte der Grundkapitalbetrag am geringsten ist. Bei der Berechnung der vorge-
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nannten 10 % werden Aktien nicht berücksichtigt, die Gläubigern der Schuldver-

schreibungen aufgrund des Verwässerungsschutzes (z.B. bei Barkapitalerhö-

hung mit Bezugsrecht während der Laufzeit der Schuldverschreibungen nach 

Ausgabe der Schuldverschreibungen) gemäß den Bedingungen der Schuldver-

schreibungen zu gewähren sind. Als Bezugsrechtsausschluss ist es dabei auch 

anzusehen, wenn die Veräußerung bzw. Ausgabe in unmittelbarer, entsprechen-

der oder sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgt. Der 

Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. 

 

(8) Das Grundkapital der Gesellschaft ist gemäß § 7a WStBG um bis zu EUR 

420.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 420.000.000 neuen, auf den Namen 

lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 

1,00 je Stückaktie bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Ge-

währung von Stückaktien bei der jeweiligen Ausübung des Umtauschrechts, das 

dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds im Sinne von § 15 StFG („WSF“) gemäß 

dem Beschluss der Hauptversammlung vom 5. Januar 2021 unter Tagesord-

nungspunkt 3 in Bezug auf die dort bezeichnete Stille Einlage I gewährt wurde. 

Die neuen Aktien werden zum geringsten Ausgabebetrag (§ 9 Abs. 1 AktG) in 

Höhe von EUR 1,00 ausgegeben. Die neuen Stückaktien sind ab Beginn des im 

Jahr ihrer Ausgabe laufenden Geschäftsjahres gewinnberechtigt; soweit rechtlich 

zulässig, kann der Vorstand die Gewinnbeteiligung neuer Stückaktien hiervon 

und auch abweichend von § 60 Abs. 2 AktG, auch für ein bereits abgelaufenes 

Geschäftsjahr, festlegen. Das Umtauschverhältnis beträgt 1:1, d.h. je EUR 1,00 

Nominalbetrag umgetauschter Stille Einlage I wird je eine neue Stückaktie ausge-

ben. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie der WSF 

(oder dessen Rechtsnachfolger, z. B. nach Abtretung) von seinem Umtausch-

recht Gebrauch macht. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats die weiteren Einzelheiten der bedingten Kapitalerhöhung und ihrer 

Durchführung festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassungen von  

§ 4 Abs. 1 und Abs. 8 der Satzung entsprechend der Durchführung der bedingten 

Kapitalerhöhung anzupassen. 
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(9) Das Grundkapital ist um bis zu 109.939.363,00 € (in Worten: EURO einhundert-

neun Millionen neunhundertneununddreißigtausend und dreihundertdreiundsech-

zig) durch Ausgabe von bis zu 109.939.363 neuen, auf den Namen lautenden 

Aktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe 

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 

insoweit durchgeführt, als die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldver-

schreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten oder Gewinn-

schuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit Wandlungs- 

oder Optionsrechten bzw. -pflichten, die die TUI AG oder deren Konzernunter-

nehmen aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 

25. März 2021 bis zum 24. März 2026 (einschließlich) gegen bar ausgegeben ha-

ben, ihre Wandlungs- oder Optionsrechte ausüben oder soweit Wandlungs- bzw. 

Optionspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit 

nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Der Vorstand 

ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 

Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

 

(10) Das Grundkapital ist um bis zu 162.291.441,00 € (in Worten: EURO einhun-

dertzweiundsechzig Millionen zweihunderteinundneunzigtausendvierhundert-

einundvierzig) durch Ausgabe von bis zu 162.291.441 neuen, auf den Namen 

lautenden Aktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres  

ihrer Ausgabe bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I). Die bedingte Kapital-

erhöhung wird insoweit durchgeführt, als die Inhaber bzw. Gläubiger von Wan-

delschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten 

oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) 

mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. -pflichten, die die TUI AG oder  

deren Konzernunternehmen aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der 

Hauptversammlung vom 8. Februar 2022 bis zum 7. Februar 2027 (einschließ-

lich) gegen bar ausgegeben haben, ihre Wandlungs- oder Optionsrechte 

ausüben oder soweit Wandlungs- bzw. Optionspflichten aus solchen Schuld-

verschreibungen erfüllt werden und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur 

Bedienung eingesetzt werden. Darüber hinaus wird die bedingte Kapitalerhö-

hung insoweit durchgeführt, als die Gläubiger der 589.600.000,00 € Wandel-

schuldverschreibungen fällig 2028 (ISIN DE000A3E5KG2) von ihren Wand-

lungsrechten Gebrauch machen und das Bedingte Kapital 2021 gemäß § 4 
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Abs. 9 der Satzung der TUI AG aufgebraucht ist und nicht andere Erfüllungs-

formen zur Bedienung eingesetzt werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 

bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

 

(11) Das Grundkapital ist um bis zu 81.145.720,00 € (in Worten: EURO ein- 

undachtzig Millionen einhundertfünfundvierzigtausendsiebenhundertzwanzig) 

durch Ausgabe von bis zu 81.145.720 neuen, auf den Namen lautenden Ak-

tien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe 

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird 

insoweit durchgeführt, als die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldver-

schreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten oder Gewinn-

schuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit  

Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. -pflichten, die die TUI AG oder deren 

Konzernunternehmen aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptver-

sammlung vom 8. Februar 2022 bis zum 7. Februar 2027 (einschließlich) ge-

gen bar ausgegeben haben, ihre Wandlungs- oder Optionsrechte ausüben 

oder soweit Wandlungs- bzw. Optionspflichten aus solchen Schuldverschrei-

bungen erfüllt werden und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedie-

nung eingesetzt werden. 

 

(12) Der Vorstand ist ermächtigt, im Zusammenhang mit der vereinbarten Rekapi-

talisierung nach § 22 des Stabilisierungsfondsgesetzes („StFG“) bis zum 

7. Februar 2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Ge-

sellschaft um bis zu 508.708.559,00 € (in Worten: EURO fünfhundertachtmilli-

onen siebenhundertachttausend fünfhundertneunundfünfzig) durch ein- oder 

mehrmalige Ausgabe von bis zu 508.708.559 neuen, auf den Namen lauten-

den Stückaktien gegen Bar- und Sacheinlage zu erhöhen, um den Nettoemis-

sionserlös überwiegend zur Rückzahlung des der TUI AG durch den Wirt-

schaftsstabilisierungsfonds („WSF“) im Rahmen der Stillen Einlage II, d.h., die 

stille Gesellschaft des WSF i.S.v. § 22 Abs. 1 Satz 2 Variante 4 StFG mit einer 

Vermögenseinlage in Höhe von 508.708.559,00 €, zur Verfügung gestellten 

Kapitals zu verwenden („Genehmigtes Kapital 2022/III“). Den Aktionären ist 

ein Bezugsrecht einzuräumen. Das Bezugsrecht kann den Aktionären auch 
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mittelbar, gemäß § 186 Abs. 5 AktG, gewährt werden. Der Wirtschaftsstabili-

sierungsfonds ist berechtigt, die ihm bei Ausübung seiner (etwaigen) Bezugs-

rechte entsprechend dem Bezugsverhältnis zustehenden neuen, auf den Na-

men lautenden Stückaktien gegen Leistung einer Sacheinlage durch vollstän-

dige oder teilweise Einbringung (i) der Stillen Einlage II (einschließlich der An-

sprüche auf Kupons und etwaiger Zusatzvergütung) zum dann aktuellen Be-

zugspreis minus 10% oder (ii) des Rückzahlungsanspruchs aus den Schuld-

verschreibungen der im September 2020 von der TUI AG begebenen EUR 

150.000.000 Optionsanleihe mit Laufzeit bis 2026 (Optionsanleihe 2020/2026) 

bis zur Höhe von 58,7 Mio. € (soweit nicht Schuldverschreibungen bereits bei 

Ausübung der Optionen eingebracht wurde oder Optionen an Dritte veräußert 

wurden) zu einem Bezugspreis von EUR 1,00 je Stückaktie zu zeichnen. Im 

Fall der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022/III im Wege der Barkapi-

talerhöhung kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-

recht der Aktionäre ausschließen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien 

den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Ausstattung nicht 

wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der neuen Aktien, die aufgrund dieser 

Ermächtigung ausgegeben werden, darf zusammen mit den Aktien, die auf-

grund einer Ermächtigung zur Veräußerung nach §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 

186 Abs. 3 Satz 4 AktG seit der Beschlussfassung der Hauptversammlung 

über diese Ermächtigung am 8. Februar 2022 („Beschlusszeitpunkt“) bis zum 

Zeitpunkt ihrer Ausnutzung ausgegeben oder veräußert werden, die in § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG vorgesehene Grenze von 10 % des Grundkapitals zum Be-

schlusszeitpunkt oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der 

Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigen. Auf 

diese Begrenzung sind darüber hinaus Aktien anzurechnen, die aufgrund von 

Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wand-

lungspflichten ausgegeben werden bzw. auszugeben sind, soweit diese 

Schuldverschreibungen seit dem Beschlusszeitpunkt bis zum Zeitpunkt der 

Ausnutzung dieser Ermächtigung entsprechend der Vorschrift des § 186 Abs. 

3 Satz 4 AktG emittiert worden sind. Bei der Berechnung der vorgenannten 

10 % werden Aktien nicht berücksichtigt, die Gläubigern der Schuldverschrei-

bungen aufgrund des Verwässerungsschutzes (z.B. bei Barkapitalerhöhung 

mit Bezugsrecht während der Laufzeit der Schuldverschreibungen nach Aus-
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gabe der Schuldverschreibungen) gemäß den Bedingungen der Schuldver-

schreibungen zu gewähren sind. Jedoch darf der auf neue Aktien, für die das 

Bezugsrecht aufgrund dieser Ermächtigungen ausgeschlossen wird, insge-

samt entfallende anteilige Betrag am Grundkapital zusammen mit dem anteili-

gen Betrag am Grundkapital, der auf eigene Aktien oder auf neue Aktien aus 

genehmigtem Kapital entfällt oder auf den sich Wandlungs- oder Options-

rechte bzw. -pflichten aus Schuldverschreibungen beziehen, die nach Beginn 

des 8. Februar 2022 unter Bezugsrechtsausschluss veräußert bzw. ausgege-

ben worden sind, 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten; maßgeblich ist 

entweder das zum 8. Februar 2022 oder das zum Zeitpunkt der Ausgabe der 

neuen Aktien vorhandene Grundkapital, je nachdem zu welchem dieser Zeit-

punkte der Grundkapitalbetrag am geringsten ist. Bei der Berechnung der vor-

genannten 10 % werden Aktien nicht berücksichtigt, die Gläubigern der 

Schuldverschreibungen aufgrund des Verwässerungsschutzes (z.B. bei Barka-

pitalerhöhung mit Bezugsrecht während der Laufzeit der Schuldverschreibun-

gen nach Ausgabe der Schuldverschreibungen) gemäß den Bedingungen der 

Schuldverschreibungen zu gewähren sind. Der Vorstand darf ferner mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre wegen Spitzenbe-

trägen ausschließen. 

 

 Der Vorstand ist ermächtigt, den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Be-

dingungen der Aktienausgabe mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen. 

Hierzu gehört auch die Ermächtigung, gemäß § 7f Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 7 

Abs. 3a WStBG etwaige nicht bezogene Aktien nach Ablauf der Bezugsfrist 

dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds zum Bezugspreis abzüglich 10 % dem 

WSF zum Erwerb anzubieten. Auch in diesem Fall ist der Wirtschaftsstabilisie-

rungsfonds berechtigt, die neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien ge-

gen Leistung einer Sacheinlage durch vollständige oder teilweise Einbringung 

der Stillen Einlage II (einschließlich der Ansprüche auf Kupons und etwaiger 

Zusatzvergütung) zu zeichnen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung 

des § 4 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des Genehmig-

ten Kapitals 2022/III oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen. 
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§ 5 

 

(1) Form und Inhalt der Aktienurkunden bestimmt der Vorstand. 

 

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, auf Namen lautende Aktienurkunden auszustel-

len, die je eine oder mehrere Aktien verkörpern. Der Anspruch des Aktionärs 

auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen. 

 

(3) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien ab-

weichend von den Bestimmungen des Aktiengesetzes geregelt werden. 

 

 

§ 6 

 

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft sind im Bundesanzeiger zu veröffentlichen. 

 

 

Organe der Gesellschaft 

 

 

§ 7 

 

Organe der Gesellschaft sind: 

 

1. der Vorstand, 

2. der Aufsichtsrat, 

3. die Hauptversammlung. 
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Vorstand 

 

 

§ 8 

 

(1) Der Vorstand besteht aus mehreren Mitgliedern, darunter einem Vorstandsmit-

glied, das für personelle und soziale Angelegenheiten zuständig ist (Arbeitsdi-

rektor). Die Bestellung stellvertretender Mitglieder ist zulässig. 

 

(2) Die Bestellung und der Widerruf der Bestellung erfolgt durch den Aufsichtsrat. 

Der Aufsichtsrat bestimmt auch die Zahl der Mitglieder des Vorstandes. 

 

 

 
§ 9 

 

(1) Der Vorstand hat die Geschäfte der Gesellschaft nach den Gesetzen und der 

Satzung sowie nach einer Geschäftsordnung zu führen, die ihm der Aufsichts-

rat gibt. 

 

(2) Der Aufsichtsrat kann einen oder mehrere Vorsitzende und einen oder meh-

rere stellvertretende Vorsitzende des Vorstands ernennen. 

 

 

§ 10 

 

(1) Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch zwei Mitglieder des Vorstan-

des oder durch ein Mitglied des Vorstandes in Gemeinschaft mit einem Proku-

risten. 

 

(2) Prokura wird vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates in der Weise 

erteilt, dass der Prokurist in Gemeinschaft mit einem Mitglied des Vorstandes 

oder mit einem anderen Prokuristen vertritt. 
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Aufsichtsrat 

 

 

§ 11 

 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus 20 Mitgliedern. Die von der Hauptversammlung 

zu bestellenden Aufsichtsratsmitglieder werden für die Zeit bis zur Beendigung 

der Hauptversammlung, die über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr 

nach Beginn der Amtszeit beschließt, oder eine im Wahlbeschluss bestimmte 

kürzere Dauer bestellt; das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird 

nicht mitgezählt. Die Wahl der Vertreter der Arbeitnehmer in den Aufsichtsrat 

erfolgt nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Mitbestimmung der Ar-

beitnehmer (Mitbestimmungsgesetz); sie werden für den gleichen Zeitraum 

gewählt wie die von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Auf-

sichtsrates. Ausscheidende Mitglieder sind wieder wählbar. 

 

(2) Jedes Aufsichtsratsmitglied ist befugt, sein Amt jederzeit auch ohne wichtigen 

Grund durch Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder 

gegenüber dem Vorstand niederzulegen. Wer als Träger eines öffentlichen 

Amtes zum Mitglied des Aufsichtsrates gewählt worden ist, scheidet, wenn das 

Amt endigt, mit dem Schluss der nächsten darauf folgenden ordentlichen oder 

außerordentlichen Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat aus. 

 

(3) Scheidet ein Mitglied des Aufsichtsrates vor Ablauf seiner Amtszeit aus dem 

Aufsichtsrat aus und wird eine Ersatzwahl vorgenommen, so beschränkt sich 

die Amtszeit des neu gewählten Mitglieds auf den Rest der Amtszeit des aus-

geschiedenen Mitglieds, sofern die Hauptversammlung nichts anderes be-

schließt. 

 

 

§ 12 

 

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und einen oder meh-

rere stellvertretende Vorsitzende, wobei auf die Wahl des Vorsitzenden und 
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seines 1. Stellvertreters § 27 MitbestG anzuwenden ist. Der Aufsichtsrat kann 

aus seiner Mitte ein Präsidium und weitere Ausschüsse bilden. 

 

(2) Scheidet ein Mitglied des Präsidiums vor Ablauf der Amtszeit aus, so hat der 

Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl vorzunehmen. 

 

 

§ 13 

 

(1) Der Aufsichtsrat hat nach gesetzlicher Vorschrift den Vorstand bei seiner Ge-

schäftsführung zu überwachen. 

 

(2) Alle Angelegenheiten, mit denen der Vorstand die Hauptversammlung befas-

sen will, sind zuvor dem Aufsichtsrat zu unterbreiten. 

 

 

§ 14 

 

Der Aufsichtsrat wird vom Vorsitzenden oder in dessen Auftrag vom Vorstand ein-

berufen.  

 

 

§ 15 

 

(1) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder eingeladen sind 

und mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus denen der Aufsichtsrat insge-

samt zu bestehen hat, darunter der Vorsitzende oder einer seiner Stellvertre-

ter, an der Beschlussfassung teilnimmt. 

 

(2) Ein Aufsichtsratsmitglied, das verhindert ist, an einer Aufsichtsratssitzung teil-

zunehmen, ist berechtigt, durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied zu bestimm-

ten Tagesordnungspunkten eine schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder über 

ein sonstiges elektronisches Medium übermittelte Stimmabgabe überreichen 

zu lassen. 
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(3) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge-

fasst, sofern nicht das Gesetz eine andere Stimmenmehrheit zwingend vor-

schreibt. 

 

 Ergibt eine Abstimmung Stimmengleichheit, so hat jedes Mitglied des Auf-

sichtsrats das Recht, noch in derselben Sitzung eine erneute Abstimmung zu 

verlangen. Hierbei hat der Aufsichtsratsvorsitzende zwei Stimmen, wenn auch 

diese zweite Abstimmung Stimmengleichheit ergibt. 

 

(4) Die Art der Abstimmung bestimmt der Vorsitzende. 

 

(5) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates ist eine Nieder-

schrift anzufertigen, die der Vorsitzende zu unterzeichnen hat. 

 

 

§ 16 

 

Der Aufsichtsrat kann Beschlüsse auch durch schriftlich, per Telefax, per E-Mail, 

telefonisch oder mittels sonstiger elektronischer Medien erfolgte Stimmabgaben 

fassen, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrates es anordnet. 

 

 

 

§ 17 

 

Willenserklärungen des Aufsichtsrates werden in dessen Namen vom Vorsitzenden 

des Aufsichtsrates abgegeben. 

 

 

§ 18 

 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen, zu 

denen auch die auf ihre Bezüge entfallende Umsatzsteuer gehört, eine feste, 

nach Ablauf des Geschäftsjahrs zahlbare Vergütung in Höhe von 

EUR 90.000,00. 
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(2) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Dreifache, seine Stellvertreter erhal-

ten das Doppelte der Vergütung gemäß Absatz 1. 

 

(3) Die Mitglieder des Präsidiums, des Prüfungsausschusses und des Strategieaus-

schusses erhalten für ihre Tätigkeit über die Vergütung nach Absatz 1 und Ab-

satz 2 hinaus eine weitere, nach Ablauf des Geschäftsjahrs zahlbare Vergütung 

in Höhe von EUR 42.000,00. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses erhält 

das Dreifache, der Vorsitzende des Strategieausschusses erhält das Doppelte 

dieser Vergütung. 

 

(4) Die Vergütung bezieht sich jeweils auf ein volles Geschäftsjahr. Für Teile eines 

Geschäftsjahrs oder Rumpfgeschäftsjahre wird die Vergütung anteilig gezahlt. 

 

(5) Die Mitglieder des Aufsichtsrats, des Präsidiums, des Nominierungsausschusses, 

des Prüfungsausschusses und des Strategieausschusses erhalten für die Teil-

nahme an den Sitzungen, unabhängig von deren Form, ein Sitzungsgeld in Höhe 

von EUR 1.000,00 je Sitzung. 

 

(6) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine im Interesse der Gesellschaft von 

dieser in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-Haftpflichtversi-

cherung (sog. D&O-Versicherung) einbezogen. Die Prämien hierfür entrichtet die 

Gesellschaft. 

 

 

Hauptversammlung 

 

 

§ 19 

 

Die Hauptversammlung der Gesellschaft findet innerhalb der ersten acht Monate 

des Geschäftsjahres in Berlin oder in Hannover oder in einer Stadt des Bundesge-

bietes statt, die Sitz einer Wertpapierbörse ist. 
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§ 20 

 

Die Hauptversammlung ist, soweit nicht gesetzlich eine kürzere Frist zulässig ist, 

mindestens 30 Tage vor dem Tag, bis zu dessen Ablauf sich die Aktionäre anmel-

den müssen, einzuberufen. 

 

 

§ 21 

 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

sind nur die Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen und recht-

zeitig angemeldet sind. 

 

(2) Die Anmeldung hat beim Vorstand am Sitz der Gesellschaft oder bei einer sonst 

in der Einberufung bezeichneten Stelle schriftlich, per Telefax oder, wenn der 

Vorstand dies beschließt, auf einem vom Vorstand näher zu bestimmenden elekt-

ronischen Weg spätestens am siebten Tag vor der Hauptversammlung zu erfol-

gen. Löschungen und Neueintragungen im Aktienregister finden am Tag der 

Hauptversammlung und in den letzten sechs Tagen vor der Hauptversammlung 

nicht statt. 

 

(3) Die Gesellschaft ist zur Übermittlung von Informationen an die Aktionäre im 

Wege der Datenfernübertragung nach Maßgabe des § 49 Abs. 3 Nr. 1 WpHG 

berechtigt.(3) Den zur Teilnahme berechtigten Aktionären werden Eintrittskar-

ten zur Hauptversammlung ausgestellt. 

  

 

(4) Der Aktionär kann sein Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten seiner Wahl 

ausüben lassen.  

 

(5) Die Gesellschaft benennt einen oder mehrere Stimmrechtsvertreter für die 

Ausübung des Stimmrechts der Aktionäre nach deren Weisung. Vollmachten an 

den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können in schriftlicher Form, per 

Telefax oder unter Nutzung elektronischer Medien auf eine vom Vorstand jeweils 

näher zu bestimmende Weise erteilt werden. Die Einzelheiten, insbesondere zu 
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Form und Fristen für die Erteilung und den Widerruf der Vollmachten, werden 

zusammen mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. 

 

(6) Die Gesellschaft ist zur Übermittlung von Informationen an die Aktionäre im 

Wege der Datenfernübertragung nach Maßgabe des § 49 Abs. 3 Nr. 1 WpHG 

berechtigt. (6)  Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der 

Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen 

Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder 

teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können (elektronische 

Teilnahme). Eine etwaige Nutzung dieses Verfahrens und die dazu getroffenen 

Bestimmungen sind mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt zu 

machen. 

 

(7)  Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch 

ohne an der Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer 

Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). 

 

(8)  Der Vorstand ist bis zum 28. Februar 2025 ermächtigt, vorzusehen, dass die 

Versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten 

am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). 

Die bei Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung einzuhaltenden 

Voraussetzungen und die näheren Bestimmungen zur Ausgestaltung bzw. zu 

den Möglichkeiten der Ausgestaltung und deren maßgeblichen Voraussetzungen 

ergeben sich aus dem Gesetz. Eine etwaige Nutzung dieses Verfahrens und die 

dazu getroffenen Bestimmungen sind mit der Einberufung der 

Hauptversammlung bekannt zu machen. 

 

(9)  Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sollen an der 

Hauptversammlung persönlich teilnehmen. Ist einem Aufsichtsratsmitglied die 

Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung nicht möglich, so kann es auch im 

Wege der Bild- und Tonübertragung teilnehmen. Im Fall einer virtuellen 

Hauptversammlung dürfen die Mitglieder des Aufsichtsrats auch im Wege der 

Bild- und Tonübertragung teilnehmen; dies gilt jedoch nicht für den 

Versammlungsleiter, sofern dieser ein Mitglied des Aufsichtsrats ist. 
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§ 22 

 

 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsra-

tes oder im Falle seiner Verhinderung ein von den Aufsichtsratsmitgliedern der 

Anteilseigner mit Mehrheit hierzu gewähltes Mitglied. Die Aufsichtsratsmitglie-

der der Anteilseigner können mit Mehrheit auch eine Person, die nicht Mitglied 

des Aufsichtsrates ist, zum Hauptversammlungsleiter wählen.  

 

(2) Der Vorsitzende im Sinne des Absatzes 1 leitet die Verhandlungen und be-

stimmt die Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände sowie die Art der Ab-

stimmung. Er kann das Frage-, Nachfrage- und Rederecht des Aktionärs zeit-

lich angemessen beschränken sowie zu Beginn der Hauptversammlung oder 

während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für den ganzen 

Hauptversammlungsverlauf, für den einzelnen Tagesordnungspunkt oder ein-

zelne Rede-, Frage- und FragebeiträgeNachfragebeiträge zu setzen. 

 

 

§ 23 

 

(1) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht das Gesetz zwin-

gend eine größere Mehrheit vorschreibt, mit einfacher Mehrheit der abgegebe-

nen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

 

(2) Entfällt bei Wahlen auf niemanden die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, 

so findet eine engere Wahl unter den Personen statt, denen die beiden größ-

ten Stimmenzahlen zugefallen sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 

Los. 

 

(3) Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 
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Schlussbestimmung 

 

 

§ 24 

 

Der Aufsichtsrat ist ein für alle Mal ermächtigt, Änderungen oder Ergänzungen der 

Satzung zu beschließen, die nur die Fassung betreffen. 


